
Übersicht zu den Grenzwerten für Massenentlassungen
Für Entlassungen innerhalb von 30 Kalendertagen gelten folgende Grenzwerte: 
	Betriebsgröße
	Anzahl der beabsichtigten Kündigungen

	in Betrieben mit in der Regel mehr als 20 Arbeitnehmern und weniger als 60 Beschäftigten
	mehr als 5 Arbeitnehmer

	in Betrieben mit in der Regel mehr als 60 Arbeitnehmern und weniger als 500 Beschäftigten 
	10 von 100 der im Betrieb regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer oder aber mehr als 25 

	in Betrieben mit in der Regel 500 Arbeitnehmern
	Mindestens 30 Arbeitnehmer



